
Auszug aus der Verordnung zur Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens 

 

 

Im Sinne einer Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus erachten wir es als sinnvoll, diese 

sogenannten Kopfnoten miteinander zu besprechen. 

Die Bewertung auf dem Halbjahreszeugnis können jederzeit, besonders aber in den Schüler-Lehrer-Eltern-

Gesprächen im Frühjahr thematisiert werden.  

 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt emotionale und 

soziale Entwicklung sollen in der Regel verbal bewertet werden.  

Hier mögen die Eltern in Absprache mit dem Klassenlehrer und unserer Sonderpädagogin Frau Klamp im 

Einzelfall zu entscheiden. 

 

Auf Abschlusszeugnissen stehen keine Noten zum Arbeits- und Sozialverhalten. 


